
Behiebsvereinbarung

gemäß S 72 PBVG i.V.m. S 97 Abs. 1 Z 4 ArbVG betreffend
Maßnahmen zur Milderung der Konsequenzen

von Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich,,Fi l ialnetz,,
(Sozialplan-FN BV 2010)

äbgesh oßen lwischen

deronerekh schen Poiac

unddem

Zentralaus.hurs der Bedlensteten der österrei.his.hen Port AC

Diese Betriebrvere nbarunga t

r turganz oeteßel.h.

. für Angene te und für Beamt/innen, die von Restrukturierungsmaßnahmen d€r
Bereiches ,,F iä netz unmittelbai (be schließung von Fi ären) ön.r m ttelbar
(Transfdr von Mtarbeiterlnnen aus standardf ä en in andere Be.eiche des Be-
relches,,Fillalnetz')betrofien sind und eßetzt zurcänze den am 29.o6.2009äbge
s.hlosenen ,,5ch!lzbriel für M tarbeiterdes Serei.her,,F ä net1,

. Diese Betriebsvere nbärun8 silt ab,!i.o6.2010 befrirtet bk 31.12.2011 und ver
ängert si.h danach automatirch um e n wetererJähf, roferie sie nicht mit einer
KundiBun8sfrirtvonjeweils 3 Mönaten voh eine.der be den vertragschließenden
Päareien r.hrift li.h aufgekündigt wird.

Die Betriebsvereinbär!ngwurde ge(h echtsneutral formuliert; beiderAnwendungaufbe
stimmte Peßönen ütdiejeweils ge,chlechtspezilische Formzüvetu€nden.



Die Osterelchische Post AC istna.h käufmänn (hen crundsät?en zu führen und im Wettbe-
we|b opUmalzu posiiioni€ren. Zur Erhä tungd€s Unternehmenserfolgs istelne Sträfungler
Or8anieation und der Prozesse näch den Crundrätzen der Wirtschaft i.hke! Spaßamkeit und
Zweckmäßiekeit vorunehmen

Un den Sesetzlichen Autuag der kaufmännischen Untenehmenslührung mög .hst 5ozial
verh;glich nachzukommen, wird däs Unternehmen den von Filiällchließungen betroffenen
Mitärbelterinnen Unt€ßtützungaufBasiseines sozia planes wiefolgtgewähren:

I Grundr:itzli.hes

Dievon der Restrukturierungdes Befekhes,,Filiälnetr" belroflenen Mitarbeiterhnen sollen
na.h Maßgäbe ner Verfügbarkeit - auffreien Plänste en im Bereich ,,Filialnetz" veeendet
wefden, rst dies nlcht ffög ich, sollen die Mitärbeiterlnnen äuf freien Pänstellen anderer
Unternehmensberei.he/D vis onen veMen!et werden.

Hierbeiwnd neben der dienstre.ht chen Stellungund dem BeschäfuCUngsausmaß Rü.Gi.ht
äuf d e peßönlkhen und sozialen Bedürfnisseder Mltarbeitednnen Aenommen.

Die Mtarbeitennnen werden von den zuständig€n Verkaufdpiterlnnen in pe6ön lch€n ce-
rDrä.hen von der leweilt umzusetzenden Maßnahme vorintormlert. Die für die Betroffenen
2urverrügung stehenden Mögli.hkeiten werden in peßön ichen cesprächen herausgearbetet
undpeß,tnlichebetuilchePeßpekUvenentvvickelt.Diese6espdchewerdenprotokolieftund
können aufWunsch dee/der Mitarbeitenn au.h im Serein der zuständipen Arbeitnehmeruer
tretu ng gefü h rt werden.

2. Mötlichkeit.n für seamte

ä) VefrendunpinnerhalbdesBerei.her Filialnetz

lst der,alte" Dienstortwen gerar 60 km vom wohnort entfernt geweFn und i{ der,,neue
Dienstort mehr a s 60 kn vom wohnort entfern! erhalten von einer Filial5chli.ßung unmit
telbär betrolfene 3eämte, wenn sie ihre Veßetzung aufden angebotenen Arbeitsplatz binnen
dreiMonaten na.h dem Z€itpunktdes Arbetsplatzanbotes durch antrag bewirken,

Der Mtarbeiter wird - nach Maßgäbe der Verfügbarkeit äuflreien Planstellen im Berekh
,Fllalnetz weiterueMendet.

(1) €ln. B€ohnung im Ausmäß von 1.roo EUR brutto, weche in zwei glei.hen Teien
3 Monate und 6 Monate na.h erfölSterversetzung zur auszahlunc celangr,

(2) äna og { 27 Abe 2 RcV reisegebührenrechtliche Behand ung für 5 Monate ab dem
ZeitDunkt der Veßet?une.



st der,,älte' Diennort bereits nehr a s 60 km vom Wohnort entfernt gewesen und ist der
,,n€ue Diennort ebenfä s mehr als 60 km undj€d€nfä ! w.itera s der,,alte" Diennor.vom
Wohnort entrernt, erhaten von elner Filia15.hließung unmittelbar beiroffene Beamte, wenn
sie ihre Veßetzung auf den angebotenen Arbeltsplatz biinen dre Monaten nach dem Zeit-
punkt des Arbeltsplatzänbotes dur.h Anträe bewirkenl

(1) eine Belohnung im Ausmaß von 75o EUR brutto, wekhe in zwei Cleichen TeiLen
3 Monate und 6 Monate näch erfolgter V€ßetzu ng zurAlszah ung Ce angt,

(2) analog t 27 Abs 2 RcV rcisegebührenrechtlkhe BehandLung für s Monate ab dem
Zeitpunkt der Veßetzung

b) VeMendunq divisionsüberereilend

l5t elne neue dauernde Vetuendung innerha b des Bereiches ,,Filialnetz" nicht möglkh, wird
der Milärbeiter - .ach Maßgabe der Verfügbarkeit auf freien Planstell€n in anieren
Division€n/Unternehmensbere chen veMender.

Die VeNendung erfolStfür d e eßten dreiMonäte m Wege der Dienstzuteilung mit - bei
positivem Ver auf nächfolgenderVeßetuung,

lstder,,alte" Diennortweniger als 50 km vom Wohnon entferntgew$en und istder,,neue"
Dlenstort mehr ä5 60 km vom Wohnort entfernt, erhalten von elner Fllialschlleßune unmt.
t€ bar b.troff€ne Beäfrte,w€nn sie ihreVeßetzungaufden angebotenen Arbeitsplätz b nnen
dreiMonaten na.h dem zeitpunktdes Albeitsplatzänbotes dufch Anlrag bewirken,

(1) e ne selohnung im Alsmaß von 1.500 EUR brutto, weche in zwe glelchen Teien
I Monäte und 6 Monate näch erfolgterV€ßetzungzurAuszahlung gelangt,

(2) anä og i 27 abs 2 RcV reisegebührenrechtliche sehand une rür s Monate ab dem
zeitPunkt der veßetzunB

lst der,,älte" Diennort bereiB mehr al, 60 km lom Wohnört entfernt gewesen lnd ist der
,,neue Dienstort ebenfa ls mehr als 60 km undjedenfa s welterals der,,alte" 0ienstortvom
Wohnort entf€rnl, erhallen von einer Filiär.h ießung unmtGlbar betroffene Beämte, wenn
sie lhre veßetzung äuf den aigebotenen abeitsplat blnnen drei Monäten nach dem
Zeitpunkt des Arbeitsp ätzanbotes durch Anträg bew rken,

(1) eine Belohnung im Ausmaß von 750 EUR brutto, welche n zwe glelchen leien
3 Monate und 6 Monäte näch erfö18:terVeßetzung zur auszahlung gelangr,

(2) anä og i 27 Abs 2 RcV reisegebührenrechtliche Behand ung für 5 Monate ab dem
ZeitPunkt der Veßetzun8.

d Ude!d€i]a€Jc!4!n! qnc

Wird€ invon€ inerF i l ia lsch l leßungunml t te lbärbe t ro f fenerBeamternachPunkta)oderPunk
b) unteMerUg veden!et und ist er mit dieser veMendung e nveßtanden, so gilt:

(1) Der Beämte ist nach Mäßgabe freiwerdender ArbeitspEtze so rasch wie md8lich
wieder auf einen selner dienslre.htlichen 9tellung ent5p.echenden Arbeltsplatz zu



(2) oie besoldungyecht lche EinstlfunB, die der Beamte bis zum zeirpunkr!er sch leßung
derFl aie innegehäbt hat, bleibtfürdie Dauefvon e nem-rähr nach ded zeitpunhder
s.h eßung jedenfalls erhä ten, sof.rn ein po5iuver veMendungserfolg von der Füh
rungskräftbenät 31w rd Dies 8it nlchtlürden aßpruch äufNeb€ngebühren, defsich
na.h d€rtatsächiich aus8eübten indiesemFalluntetuertgen-VeM€ndungrichtet

(3) Abweichend zu {2) gill für B€ämte, die zum zeltpunkt der schließung der Filale die
Ernennungsvoräussetzungen aufdie von ihnen zu etzt inneg€habte vetuendung noch
seit weniger a s 24 Monäten €nei.ht haben, da$ ihnen die beso dungrrecht i.he
Ste ung, di. der Beante bis zum Zeitpunktder Schließung der Fitiate nnegehabt hat,
füf die Dauer von zweiiahren näch dem zeitpunkt d.r s.hließunsjedenfälls erhä ten
bleibt, sofern ein positiver Veeendungserfolg von der FühruneskGft bestätid wnd.
Dles gilt nicht für den Anrpruch auf NebenBebühren, der slch näch der tätsächlich
ausgeübten- ind iesenFaL lun teMedigen Veeendungr i .h te t .

(a) Abwekhend zu (2) und {3) gilt für Beamte, die zum zeirpunkt der schtießuns der
Filiale dle Ernennungsvoräu$etzungen aufdi€ von ihnen zuletzt inneSehabte Vetuen.
dung bereits seit mindestens 24 Momten effei.ht haben, därs ihnen d. beeoldungs
rechtliche stellung, die der Beamte bis zum Zeitpunktder Sch teßung der Filiä e inne-
gehabt ha!fürdie Däuervon dreirah.ei nach dem zeitpunktder sch leßungjedenrä i
erhalten bleibt, sofern eii posiuvef VeNendungserfo g von ner Füh.unsskhft bestä-
t8t wird. Dies Ciit ni.ht für nen Anrpruch auf Nebengebühren, der sl.h näch der
tätsächl.häu5geübten-indiesem Fa unteMert gen VeMendungichtet,

z ie l i s tes ,d ieRuhegenusfäh igke f tde indenPunkten(2) , (3 )und(4)genanntenzäh lunSenzu
erhäten. Dies ri.htetsich na.h d€n B€!etzli.h vorgeschriebenen dienst- und besodungre.ht
lichen Rähmenbedingungen. ob die Erhaltung def Ruhegenußläh gkeir möglch :rt, ilt im

d)  w*ne z , 'Do l te  b -w .  f l -ea-de lB '  "der , .c rde , -ode cere-ded ipr * { .  e

e) 0berbrückunqsmode L

Beahten wird welteß beiVorliegen def
genSß derSülligesoziälplan-3V09 - 10

Beämten, di€lon der s.hließunCvon tiliäLen unmitte bar oder mittelbar betroffen 5lnd, wird
neben dem Angebot des We.hses zuf Po zeinäch Verfüebarkeit von entsprechenden Änge-
boten derwechselin ännere sunde*,länderodercemeindedienniellen offeriert,

zum zeitpunh nes Wechses (mit Wnksämwerden der Veßetzung) erhält der B€ämto eine
einmalige Ausgleichszäh ung für allfällige durch den wechsel hedorgeiufenen finanziele
Verluste in Höhe von brutro € 1o.o0o.00.

individuellen Voraussetzungen dd Ube€ängsmodell
vom 05.02.2Oo9, aktiv angeboten.

Fü. den FallderAnnahme des UberganSsmodellsträgt das Unternehmen 1o0%jenef Kosten,
dielüreinen ällenlalk norwend gen Nächkäufvon Veßicherungszellen entstehen.

Fü. Beamte derceburtsjahrgänge 1953 und ältergilt das Ubergangsmodellgemäßder 8ülti'
g€n sozialplan BV 09 - 10 vom o5.o2.2oo9 überden 1112.2o1o hinaus bis z! einer verlän8e-
tungdes geianntei Sou ialplan.s bzw bE ein Na.hfolge-sozialplän äbg€schlossen wlrd.



Entsprechend der Forderung des zenträläuischusses der Bedienneten ddr öiereichischen
Pon AG werden Gespräche überelne Verlängerungder Sozlä plan-Bv 09 - 10 vom o5.o2.2oo9
n t  den T ie l  e lp  t in igunS brs  z .T  f rd .  dp(  rä - . .  2oro  z r  e  echen ger -1r i .  to .1so
wprd.r c$p.arhe -oer e 1,,nereJ r'bqgä.9)dodellru' Becmre oe cebudrj,. Sdl8e lq5!
und jünger äufgenommen werden, sobald Klarheit über die - dereit in Diskussion b.fjnd
li.hen ge5etzLichen Rähmenbedinguneen füreln so ches ,,neuel' Üb.rgangsnodett besteht.

0 abfertieuneimodell

Es g i tdäsAbfe i - l igungsmode l l  genäßdergü l tgenSoz ia tp lan  BV09-10vomo5.o2.2oo9mi r
fo Eenden Abwelchungen:

Beamte, die zum Zeitpunkt ihresfrelwi lgen Austritts äb dem Beamtendienrtuerhä tnis däs
50. Lebenrjahr noch nicht volleidet haben, erhalten zusätulich zur freiwilliCen abferrigung
gemäßder gil tigen soziä plan-Bv09 - 10 vom 05.02.2009 etne weitere freiw tttgeAbfertigung

wenn sle das40. Lebensjahr noch
Wenn sie das45. Lebensjahr noch
wenn sie däs 50. Lebensjährno.h

nichtvoliendethäben, TMonätjbezüse
nichtvollendethaben: 5Monatsbezüge
nichtvollendethaben, lMonätsbezüge

al! BezuBsgröße'Monatsbezug" git die Dennltion gemäß derEültigen soziatptän-BV09 - 10

Für Beamte, die skh noch vordem tatsächlichen Zettpünkt der Sch ießung der Fitiate zurAn,
nahme des Abf€rtigunAsmodells und für den freiwl igen Austritt äur dem Beadtendienst,
verhältni5 entschelden, erhöht sich derAbfertigungsbetrag pro (älendermonat, der zwischen
dem Datum des Austrltß bis zum zeitpunkt der tatsächiichen Filials.hließung noch ofien ilt,
um 1 Monatsbruttobezug, maxina j€doch um'

Die Inänspru.hnahne de.Arbeit$tiftung i,t nach den Regelungen der dergültigen soziä p än
BV09 - 10voh O5.O2.2O09 mö8lich.

8l

lm Rahhen der betrieblichen Möglchkeiten wnd Anträgen aulCewährungvon Karenzunaub
gen ! 7s sDci und unt€r Voriegen der gesetzlich dete.minierten Vorau$etzungen gemäß
! 23o b BDc,entspfo.hen.

h)Sonstiqes

Wtd eine neue dauernd€ zunutbäre - allenfalls auch unteNertige ' VeMendung (e n neuer
Regelarbeikp ätz) lür einen Seamten nicht gefunden, ist äuch eine dauernd€ zunutbare -
allenrälk auch unterwertige - veMen!!ng divi5ioniübergreifend nicht trösli.h, Gtau.h €ine
vorübe€ehende zumutbare alleifaL5 au.h unterweruge - vetuendung des Beamten nicht
möglkhoderlehnterdieihm angebotenen VeMendungen äb und konnte innerhalbvon drei
Monäten na.h s.h leßungder FiLiä eäuch keine anlereAlternativefür den konketen Seamlen
gefunden werden, werden dle nach riliasch eßung notwendigen Dienstrechkverfahren
einge eltet. Bis zu dieiem Zeitpunkt ist die besoldungsrechtlkhe Ste ung des Beamten im
Rähmen di€res sozialplanes geschützt.



3. MöAlichkeiten für Ang$tellte

a) schutrklausel für unmittelbar von einer F lalschiießunq betroffene Aneestettte in eineh
unbefristeten Dienstverhä tnis:

3is 31.12.2o1o werden für di€ von einer Filia schließung unmittelbar betroffenen
Angestellien kein€ Bedarfsdangelkündigungen durchgef ührt.

Für Mtarbeiter, die von endr mit Wnksamkeil ab 01.10.2010 durchgeführten Ftlial
,.hließungbetrofen s nd, siltdarüber hinaus,

Das Dlenstverhältnii kann durch Sedarfsmängelkündigung:

fürAngeetete,derenDienstverhältnis, frühestenrmitAbläufde5l

noch keine 5 lahre gedauert hat drlttenMonates
5Jalire und länger, aberno.h ke ne 15rahregedauert hat fünftenMonäter
151ähre und länger, äbernoch kelne 25Jahregedauert hät se.hstenMonates
2s lähre und längergedauert hat achtenMonätes

nachdemze i tpunkdersch l ießung der jewe i l igenF iä reenden.

b) V€tuendunq innerhalbnes serei.hei .Filia netz

D€rMitarbeiterwnd näch Mäßgabe derverfüsbarkeit - auffrelen Arbeirsplätzen mBereich
,,Filialnetz" weiterverwendet.

stdet,,ate Dienstort weniSer ä15 60 km vom Wöhnort entfernt gewesen und istder "neue'DienstoL mehr als 60 km vom Wohnort entfefnt, erhalten von einer Filia r.hließuns unmit,
telbd oeLro'Ie e Ange<re. re - Änen rnbe-Lteten D.elnve'\cl.n,, wern sie lrtVeFei
zung äuf den angebotenen Arbeitsplatz durch Anträg bewnken,

(1) eine selohnung lm Ausmaß von 1500 EUR b.utro, wekhe in zwei gleichen Teilen
3 Mon.te und 6 Monate nach erfolgterveßetzung zurauräh ungge ängt,

(2) analog ! 27 Abs 2 RcV bzw, für Kv-neu-Mltarbeiter analog den Be3timmungen des
Ko ektiwerträges lür Bedienstete der Osteireichi5chen Pon Ac eemäß { 19 Abs, 3
Postitrukturgesetz (PTsc)reisegebührenrecht che Behandlungfür 5 Monate äb dem
ZeitpunK der Ve6etzunA.

n der !alt€" Dienito.t b€reits nehr ä 5 60 km voff Wohnort entfeht gewesen und ist der
, ,neue D iens tor teben läsmehra ls60kmund jedenfä l15wei te rärder , ,a l te 'D iens tor tvom
Wohnort entrernt, €rhalt€n von einer Filialschließung unmitre bar betroftune Angeste t€ in
ein€m unbefisteten Dienstverhältnis, wenn sie ihreVeßetzuns aufden anaebotenen Arbeits-
plätzdurch Antrag bewirken,

(1) eine Belohnung im ausmaß von 75o,oo EUR brutto, welche in zwei gei.hen Teilen
I Monate und 6 Monate näch erfolgterveßetzungzurAuszähl!ng gelang!

(2) anä og ! 27 Abs 2 RoV bzw lür Kv-neu-Mitä.beiter änäog den seiimmungen der
(oll€ktiw€rträg€s für Bedienstete der ostercchischen Post ac 8€mäß ! 19 abs. 3
Poststrukturgesetz (PTsc) resegebührenre.hui.he Behandlungfür 5 Monate ab dem
ZeitDunld de. VeßetTunE



l5tder,alte" Dienstortwenigerälr 60 km von Wohnort entfernt geweren und i5t de.,,neue"
Dienstort mehr ä r 60 kn vofr Wohnort entfernt erhätten von einer Fitiatschtießung unmir-
telbar betrofiene Angestellte in einem unbefrsteten Dienstverhältnis, wenn 5ie ihre Ve6et-
zunS auf den ängebotenen arbeitsp atz durch aniEg bewirken,

(1) eine Beohnung im Aurmäß von 1.soo EUR brutto, we.he in zwdi gei.hen retten
I Monate und 5 Monäte nach erfo gterVeßetzungzurAurahlunggelanCt,

(2) analog t 27 Abs 2 RcV bzw. für KV.eu,Mitarbeiter anaiog den Bestimmung€n de,
/oleklwe-.rger fu' Sedr-"ri.ete de Ö$eriei-hvhe. ooa rC SeTaß ! 19 Ao5. loo.t>lrL\tu'ge5etz (o-SC) reirgebL5re-...511(!e BehandlrnS lur 5 Mo.äre äb der
Zeltpunkt der Veßetzung.

llt d€r 
"alte' Dlenstort berelts mehr äß 60 km von Wohnort entfernt sewesen und irt der

neLe Denro l  ede. r , l k  re l rä  )  oo  lT  rno_edenfa l l r  we iLe  äk  de . :ähe D ' . rnor t  \on
Wohnort entfem! erhäten von einer F alschließung unmtklba. betoffene Angestelte in
elnem unbefrkteten Djenstverhältn i, wenn sie lhre Ve6etzung aufden ängebotenen Arbeit5-
Dlalz d!rch Antrae bewirken.

.) v€eendunq divisionsüberqre fend

st eine neue dauernde VeNendung lnnerhalb des Berei.her,,Fitiatnetz" nicht mögt.h, wird
der Mitarbeiter - nach Maßgabe der verfügba*€it - auffreien Arbeitsptätzen in anderen
Divi5ioien/Unternehmensber€ chen veMendet.

Dle VeNendung erfolgt für d e eßten drci Monate im Wege einer Zuteiung mit bei
po5itivem Venäuf - na.hfolgender Veßetzung.

(1) eine Beohn!ng in Ausmaß von 750,o0 EUR brutto, welche in zwei gleich€n Teilen
3 Monäte und 6 Moiate na.h erfolgtefVeßetzung zurAuräh unC ee angt,

{21 analoS \ 27 Ab5 2 RGV bzw lu \-.pu.Mrarb.rpr anälog dcn Be.u-n -18en de.
Kollehiwenräge< '.' Brd elstere de' Oiter'e(\i!rer Poit AG gerd? i 9 Ab.. J
Postntukturgesetz (PIsc) reisegebührenre.ht l.h€ B€händlungfür 5 Monate ab dem
Zeitpunkl der Veßelzung.

d) untetuertiee verwendu ne öder veNendu !s m E qe.inqqel]rygc]]e!3l!ed8q!

wird eln von einer Filiäß.hließung unmitte bär betroffener angeitellter nach Punkt b) oder
Punkt.) unteM.rugveeenlet,so gl t:

(1) Der Angestellte st nach Mäßgabe freiwerdender arbeitrpätze so 6sch wie mbglkh
wiede.aufeinem5elnerv€rtragli.henElnstufuns/wochenarbeitszeitent5prechenden
Arbeltsplatz zu veeenden.

(2) Dievefthgliche Einstufung bzw beiDo-Angestellten die Einstufungim sinnedes t15
Abs,3 DO /Wochenarbeitrzeit, die der Angeste lte bis zum Zeitpunkt der Schließung
der Fila e innegehabt hat, bl€ benfürdle Dau*!on

lür Angestellte, deren D enstverhältnis
noch keine 5lahie Sedau€rt hat
5lah.e und länger, abernoch keinel5 Jähre gedäuert hat
l5lahre und Läng.r, aber no.h kein.25lahreg€dau€rl hat
2slahre und langergedauert hat
nach dem zeitpunkt der schLießungjedenfal15 erhalten, sofern
dungrerfolgvon der Führungskräft bestätigt w rd.



e) Abferuqunesmode

Es Silt das Abfertigun#node 8emäßdergütigen Soza plan-Bv09 lovom 05.02.2009 mit

FürAns€s t€ te ,d ieunmi t te lbarvone inerF i l iä l r .heßungbet ro f tunr indundd ies lchnochvor
der schließung der tiliale zur Annahme nes Abferugungsmode s entsheiden und deren
Denstendetäg läng5ten5 der auf die s.hließung derjeweiligen Filiäle folgande Montag st,
erh6ht sich der Abfe.tigungsbetrag um dle Anzahl an Monatsbrutobezügen, die der Anzahl
der Monaie derfür siejeweils zutfeffenden schutzklauselgemäß Punkt 3.a) ent5prichr Der
PunklVder gü tigen sozla plan-8V09 10vo6o5.02.2009 stan:uw€nden.

FürAngestellte, die unnittelbaf von eiher Filla schlleßung betrofien sind und dte sich bis zum
Abläufdes eßten Monats näch S.hließung def Filiale zurAnnahme des Abfertigungshodel s
entscheiden, istder PunktVdergültigen Sozia plan BV09 - 10loff 05.02.2009 anzuwenden
Liegt däi vereinbarte Di€n5tendedatum vor Abläut der Schutzfrist, ro erhält der Angenellte
eine zusätzlichefrciwilligeZahlung n llöhedes Differenu betrages. Der Differenzbetragerrech,
net sich äur den Monat5bruttobezug umgere.hnel aufdie verbleibende Zeitzwis.hen Dienst-
endedatum bis zum Ablauf der schutzfrist (taCeweise)

FürAngeiellte, die unmittelbar von e ner Flialschließung betoffen sind und deren D enstve.
hältni5 bereits mindestens 5lähre lang gedauerr hät und die s ch bis zum ab äufdes zwelten
Monats na.h Schließungder Filiäle zur Annahme desAbferugungsmodel15 entscheiden, ist der
PunktvderSültiSen sozialp ai'BV 09 - lovom 05.02.2o09 anzuwenden tiegldasvereinbarte
o enstendedatum vor Ablaufder schutzfrkl, so erhä tderangestellre eine zurätzlichefrelwlll
lige Zah ung in Höhe nei Diff€ren2bet68e5. Der Differenzb€Väa eirechnet sich au5 dem
Monatsbruttobezug umgerechnet auf die verbleibende Zelt zwis.hen Oenstendedatum bs
zum Ab auf der schutzf rist (tageweise).

Dese fthöhung gill nichtfürAngestelltei dle där 5o. Lebenrjahr volLendet haben und läng€r
als 10 lahre bei der osterelchischen Po,t Ac beschäftlst sind (einsch leßli.h unmittelbar
vorangegangener Dienstzeiten zu einem unternehnen gemäß i 17ab5,l und ü PTsc).

Oe nanspruchnahme derArbeit$tfrung istnach den Regelungen dergültigen Soziä plän-Bv
09 - lovom os.o2.2o09 möglich.

lst elne Dienngeberkündigung des Dienstverhä tnisses aus defr Grund des Bedarfsmaigels
beäbschtgt, so ist den betreffenden Mitärbeter no.hmä s däs gegenständliche Abfert -
gungsmodellanzubieten und ihm elne angeme$ene EiB.h€idungifrist€inzuräum€n.

4. MobilitätrP|ämle

Mitarbeitennnen (Beämre und Angenefte), die nicht unmittelbar von einer rilials.hleßung
betroffen sind, erhalten im Fall€ ihrer zurtimmung zu einer Veßetzung äuf einen anderen
hrer bisherigen VeMendung I elchwertigen oderniedrlgerwert geren Arbeit5platz in e ner/ei
nem anderen Dienrtstelle/D enstort des Bereiches "F la netz'eine Mobilitätsprämie, wenn
An asr für diese Veßetzung der Wiedereinsatz eins von einer Filiälschließung unmitte bär
betroffenenanderenMitärbeiters au.h allenfalk in derKette - Gt.

Die Mobili|itsprämie beträgt einmalig brutto € 1.500,0o und wird in zwei gleichen Tellen
3 Monäte und 6 Monate näch Eintreten der RechtswnksamkeitderVeßeüungausbezählt



S.Sonttiget

(1) n beson!eßberü.ksi.htigungswürdigen Einzelfällen kannvon d€n n Punkt2. und3. bzw
dur.h veeeis aufdie gütige sozlalplan BV 09 - 10 vom 05.02.2009 genännten ablerti-
gungsbeträgen bzw. Rahmenbedingungen äbgewi.hen werden.

{2) anCe*ellt€ und Beamte des Bereiches,,Filialnetz', die ni.ht von Restrukturierungsmäß-
nahmen bekofien sind aber auf die seitens des Unternehmens vetrkhtet werd.n kann,
können aufsäs s der in Punkt 2fund 3e angeführten Bedlngungen aus dem Unternehmen
aus.helden. Die Anzahlder a s Abfertigung zuzuerkennenden Monatrbezüge beträgtro-
dannmindes tens50%dernPunkt2 fund3.b .w.Soz ia lp lan-Bv09-10yomo5.o2.2oo9
genannten Abferti8ungsbetägen. In besondeß berü.ksi.htigungswürdigen Einzelfäll€n
kannd ieanzah lderMonatsbezügeäuf  bszu lo0%erhöhtwerden.

(3) Der gegenständllche 5ozialplan veNeist i einigen Punkten äufd e gü tige soziä plan-BV
09 - lovom 05.o2.2o09, deren Laufzeit mi131.12.2o1oendet. Wird anstelle!er5ozialplan
BV 09 - 10 von o5.o2.2o09 eine neue - unternehmensweit geltende - Betriebsverelnba'
rung abgeschlossen, 5o wnd dergegenständlichesozialplan einvefnehm i.h entiprechend
angepärst werd€n. Endet die gütige Sozialplan Bv 09 - 10 vom o5.o2.20o9 eßal, os,
Seten dle m gegenständlichen sozialplan angesprochen€n Punkte dersozla plan-Bv09 -
10 vom 0t.o2.20o9 - sofern die rc.htkhen Rahmenbedingungen däfür noch bestehen
rolange welteri bis eine einvernehmli.he Neuregelunggetrofien wird,

(4) Vom Absch u$ des gegenständlkhen Sozälplänr w€rden die g€mäß Postbetrleb erfäe
ronSsgesetz (PBVG) normierten Mitwirkungrechte der Peßonallertretung zu Finzelper
sonalmaßnahmen (wie z.B. im Falle einerKündigungaus Bedarfsmange ) nl.ht berührt.

6. Beilegungvon streitigkeiten

zur Bellegungvon ttreit gkeiten, die 5ich aus derAudegung d er€r Betriebsvere nbärung, erge-
ben, hat skh !or seichreitung des Rechtsweges ein paritätisch ausje 3 Vedreter/innen der
vertrags.h leßenden Parteien zurammengeretzter Ausschuss innerhälb von 5 Wochen zu

Dieser Au$chu$ ii auch for Fragen einer vötreitigen seendigung einer Karenzierung 8em.
i 23ob 8Dc zurtindig, sofern diese keinem 0berbrückungsmode im sinie der sou ia plan 3v
09 - 10 vom o5.o2.2o09 zugrunde liegt, ke ne d enstlkhen ntere$en entgegenstehen und
eineVeRendung in der Rege organ 5ation zurV€rfügung steht.

Wien,am

Fü. die Ö5tereichische Po5t ac,

f.6.

L.
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